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BGH 2 StR 626/24 - Beschluss vom 9. September 2025 (LG K&ln)

Einziehung des Wertes von Tatertragen (Mitverfiigungsgewalt).

§ 73 Abs. 1 StGB; § 73c StGB

Entscheidungstenor

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Kéln vom 5. Juli 2024 wird, soweit es ihn betrifft
und er verurteilt ist, mit der Malgabe als unbegriindet verworfen, dass die Einziehungsentscheidung dahin
geandert wird, dass gegen den Angeklagten gesamtschuldnerisch die Einziehung des Wertes von Tatertréagen in
Hohe von 2.536,42 Euro angeordnet wird; die weitergehende Einziehung entfallt.

Der Beschwerdefihrer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen.

Griinde

Das Landgericht hat den Angeklagten unter Freisprechung im Ubrigen wegen besonders schweren riuberischen
Diebstahls, besonders schwerer rauberischer Erpressung, schwerer rauberischer Erpressung in zwei Fallen in Tateinheit
mit schwerem Raub, besonders schweren Raubes, Anstiftung zur schweren rduberischen Erpressung in Tateinheit mit
Lvorsatzlicher* Koérperverletzung sowie Anstiftung zur versuchten schweren rauberischen Erpressung in zwei Fallen,
jeweils in Tateinheit mit geféhrlicher Korperverletzung, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten
verurteilt. Ferner hat es gegen den Angeklagten gesamtschuldnerisch die Einziehung des Wertes von Tatertrdgen in
Hohe von 2.601,42 Euro angeordnet. Die dagegen gerichtete, auf die Riige der Verletzung materiellen Rechts gestitzte
Revision des Angeklagten hat den aus der Entscheidungsformel ersichtlichen geringen Teilerfolg; im Ubrigen ist sie
unbegriindet.

1. Die auf die Sachriige veranlasste Uberpriifung des Urteils hat zum Schuld- und Strafausspruch keinen Rechtsfehler
zum Nachteil des Angeklagten ergeben.

2. Lediglich die Einziehungsentscheidung bedarf hinsichtlich der von dem Mitangeklagten P. in den Fallen I1.3 und 11.8 der
Urteilsgrinde entwendeten Zigaretten mit einem Wert von 20 Euro bzw. 45 Euro der Korrektur. Der
Generalbundesanwalt hat dazu in seiner Antragsschrift ausgefihrt:

sNach § 73 Abs. 1 StGB ist einzuziehen, was der Tater durch oder fur die Tat erlangt hat. Aus der Tat erlangt sind alle
Vermdgenswerte, die dem Tater unmittelbar aus der Verwirklichung des Tatbestandes zuflieRen, sodass er hierliber
tatsachliche Verfugungsgewalt ausiben kann (vgl. BeckOK StGB/Heuchemer, 63. Ed. 1.11.2024, StGB § 73 Rn. 7
m.w.N.). Bei mehreren Beteiligten gentgt eine faktische Mitverfligungsmacht tber den Vermdgensgegenstand, was der
Fall ist, wenn sie im Sinne eines rein tatsachlichen Herrschaftsverhéltnisses jeweils ungehinderten Zugriff auf diesen
nehmen kénnen (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2019 - 5 StR 130/19, juris Rn. 8).

Dass der Angeklagte F. eine solche Verfligungsgewalt Uber die oben bezeichneten Zigaretten gehabt haben kdnnte, ist
den Urteilsfeststellungen nicht hinreichend zu entnehmen. So filhrt die Kammer beziiglich Fall 3 aus, der Mitangeklagte P.
habe die Zigaretten nach der Entnahme aus den Auslagen eingesteckt, um sie fur den Eigenkonsum zu behalten (UA S.
22). Hinsichtlich Fall 8 stellt sie fest, dieser habe das Geld und die Zigarettenpackungen in den mitgefiihrten Rucksack
gesteckt, ,[...] um das Geld mit dem Angeklagten F. aufzuteilen und fir sich zu verwenden und die Zigaretten zu selbst
rauchen [sic]* (UA S. 29). Vor dem Hintergrund, dass es dem Angeklagten F. ausweislich der Feststellungen der Kammer
in den Féllen 3 und 8 einzig um das erbeutete Geld ging und er kein Interesse an den Zigaretten hatte, liegt eine
Mitverfliigungsmacht Uber diese auch nicht nahe.

Die Einziehungsentscheidung ist daher in dem aus dem Antrag ersichtlichen Umfang zu Gunsten des Angeklagten
abzuéndern und auf einen Betrag von 2.536,42 Euro zu reduzieren (vgl. BeckOK StPO/Wiedner, 53. Ed. 1.1.2024, StPO
§ 354 Rn. 72).“ Dem schlief3t sich der Senat an.

3. Der geringfiigige Erfolg der Revision lasst es nicht unbillig erscheinen, den Beschwerdefiihrer mit den gesamten
Kosten seines Rechtsmittels zu belasten (§ 473 Abs. 4 StPO).

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 2 StR 626/24 - Beschluss vom 9. September 2025 (LG Köln)
	Einziehung des Wertes von Taterträgen (Mitverfügungsgewalt).   § 73 Abs. 1 StGB; § 73c StGB
	Entscheidungstenor
	Gründe



